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RS OGH 1968/10/8 4Ob554/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1968

Norm

ABGB §884

Rechtssatz

Die Vermutung des § 884 ABGB in bezug auf einen Vorbehalt der Schriftform für den Abschluß eines Pachtvertrages

wird durch die tatsächliche Überlassung des Pachtgegenstandes an den Pächter und durch die Erklärung des

Verpächters, die Unterfertigung des Pachtvertrages seitens des Pächters eile nicht so, schlüssig (§ 863 ABGB) widerlegt.
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